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Zusammenfassung

Obgleich die Notwendigkeit adäquater polizeilicher Konzepte im Umgang mit Aggres-
sionen von Menschen mit psychischen Störungen erkannt wurde, fehlt bislang ein an-
erkannter und dezidiert empirisch begründeter Ansatz hierzu. Ein unzureichendes Ver-
ständnis von Erlebenswirklichkeiten bei unterschiedlichen psychischen Störungsbildern 
sowie mangelnde Trainingskonzepte begünstigen sowohl Stigmatisierungstendenzen 
als auch Handlungsunsicherheiten. An dieser Stelle setzt das im Beitrag vorgestellte 
polizeiliche Einsatzmodell an, welches verschiedene Bedingungen für aggressive Ver-
haltensweisen im Kontext psychischer Störungen differenziert und in ein interdiszipli-
när ausgerichtetes Seminarkonzept eingebettet ist. Daran anknüpfend werden 
Spannungsfelder zu bisherigen Handlungsempfehlungen skizziert und allgemeine Vo-
raussetzungen zur didaktischen Vermittlung aufgezeigt. Zudem sollen Ansatzpunkte 
für die empirische Beforschung entsprechender Interventionsansätze diskutiert werden.

1  Hintergrund und Relevanz der Thematik für die Polizei

Die Relevanz psychischer Störungen im polizeilichen Einsatzgeschehen ergibt sich weni-
ger über eine bloße Betrachtung der Quantität polizeilicher Einsätze mit Personen mit 
psychischen Störungen, sondern vor allem durch die Qualität, die derartige Einsätze ent-
wickeln können. Gleichwohl verweisen jüngere Studien darauf, dass zumindest in der 
Wahrnehmung von Polizeibeamt*innen auch Zuwächse auf einer quantitativen Ebene zu 
verzeichnen sind (Wittmann und Groen 2021). Psychische Störungen beinhalten ein gro-
ßes Spektrum an Krankheitsbildern, die sich in der Schwere, Dauer und Art der Sympto-
matik stark unterscheiden und unter Einbezug auch leichterer psychischer Störungen in 
der Bevölkerung weitverbreitet sind (Jacobi et al. 2014). In vielen Fällen muss sich eine 
psychische Störung nicht merklich auf das Verhalten von Personen in polizeilichen Ein-
satzsituationen auswirken oder besondere Handlungsstrategien notwendig machen.

Auf der anderen Seite können bestimmte psychische Störungen in Kombination mit 
spezifischen Rahmenbedingungen einen eskalierenden Einsatzverlauf begünstigen. Dies 
kann sich in einem erhöhten Gewaltrisiko für Polizeikräfte niederschlagen (Ellrich und 
Baier 2014); zugleich ergibt sich ein hoher Anteil psychisch erkrankter Personen bei poli-
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zeilichen Schusswaffeneinsätzen mit tödlichem Ausgang (Australian Institute of Crimino-
logy 2013; für Deutschland siehe Finzen 2014; Siegmund 2014), und auch im Rahmen 
von polizeilichen Einsätzen steht bei psychisch erkrankten Personen häufig zunächst ein-
mal ein erhöhtes Eigengefährdungsrisiko im Vordergrund (Wittmann et al. 2020). Auf die-
ser Grundlage nicht überraschend wird der Kontakt mit psychisch erkrankten Personen 
von der Polizei häufig als belastend, gefährlich und unberechenbar empfunden (siehe Litz-
cke 2004a). Gleichzeitig fühlen sich viele Polizist*innen nicht ausreichend gut für diese 
Einsatzsituationen ausgebildet (Ellrich et al. 2012, s. a. Kap. „Menschen mit psychischen 
Erkrankungen in Polizeieinsätzen – Besonderheiten und deren Bedeutung für die Praxis“ 
in diesem Band). Ziel sollte es daher sein, die Handlungssicherheit durch adäquate poli-
zeiliche Trainingskonzepte zu erhöhen, um gewaltbegünstigenden Einsatzverläufen so-
weit möglich vorzubeugen. Bisherige Ausarbeitungen zu diesem Thema sind meist auf 
einzelne mehr oder weniger konkrete Handlungsempfehlungen begrenzt, werden aber 
nicht in ein übergeordnetes Gesamtkonzept integriert. An dieser Stelle setzt das nachfol-
gende Seminarkonzept an, welches überblicksweise vorgestellt werden soll.1

2  Das Seminarkonzept „Krank und/oder gefährlich? – 
Polizeilicher Umgang mit Menschen mit 
psychischen Erkrankungen“

Das oben betitelte interdisziplinär ausgerichtete Seminarkonzept mit speziellem Bezug 
zum Umgang mit fremdaggressiven Verhaltensweisen bei psychischen Störungen wurde 
zunächst innerhalb der Polizei Berlin als mehrtägige Fortbildungsveranstaltung entwickelt 
und anschließend im Rahmen eines sogenannten Wahlpflichtmoduls für Studierende des 
gehobenen Polizeivollzugsdienstes an die Hochschule der Polizei des Landes Branden-
burg transferiert. Es gliedert sich in vier Teilbereiche (1) Psychologische Grundlagen psy-
chischer Störungen und darauf aufbauende polizeiliche Handlungskonzepte, (2) rechtliche 
Rahmenbedingungen, (3) praktische Übungen (unter Einbezug der Fachbereiche Einsatz-
lehre und Sozialkompetenz-Entwicklung) (4) Einbindung von Netzwerkpartnern inner-
halb und außerhalb der Polizei (z. B. Exkursionen zur Verhandlungsgruppe, in die Psy-
chiatrie, in den Maßregelvollzug) und verzahnt damit in besonderer Weise Wissenschaft und 
Praxis. Ziel ist es, einen vertieften Verständniskontext zu generieren, wozu es neben einem 
differenzierten Blick auf die Gewaltentstehung bei psychischen Erkrankungen des Einbe-
zugs konkreter Beispiele, szenarienbasierter Übungen sowie des reflektierten Umgangs 
mit antizipierten Schwierigkeiten und Fallstricken auf Basis eigener Praxiserfahrungen 
bedarf. Zugleich gilt es, der Gefahr einer schablonenhaften Übernahme bestimmter kom-

1 Aufgrund der Begrenzung des Umfangs dieses Beitrags haben die nachfolgenden Betrachtungen 
einen kursorischen Charakter. Nähere Informationen sowie konkrete Beispiele sind der über das 
Extrapol-Netzwerk der Polizei zugänglichen Fortbildungsschrift zu entnehmen (Biedermann 2017).
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munikativer Formulierungen in Verbindung mit einem nicht authentischen Auftreten ent-
gegenzuwirken.

Grundlage des Seminars und Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags bildet das nachfol-
gend vorzustellende Einsatzmodell, welches sich dem erstgenannten Teilbereich zuordnen 
lässt und Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten (u. a. der psychosozialen 
Krisenintervention, rechtspsychologischen Risiko- und Gefährlichkeitseinschätzung) im 
Hinblick auf die Erfordernisse polizeilicher Einsatzstrategien integriert.

2.1  Das grundlegende Einsatzmodell auf der Basis verschiedener 
Bedingungen für aggressive Verhaltensweisen im Kontext 
psychischer Störungen

Wie aus Abb. 1 ersichtlich, baut das Modell zunächst auf vertrauten Grundsätzen der all-
gemeinen polizeilichen Einsatzgestaltung und Eigensicherung nach dem polizeilichen 
Leitfaden 371 auf. Zentral ist die darüber hinausgehende Berücksichtigung situativer, per-
sonenbezogener und störungsspezifischer (Risiko-)Faktoren, denen aggressive Handlun-

Abb. 1 Das grundlegende Einsatzmodell innerhalb des Seminarkonzepts, welches auf einer Diffe-
renzierung verschiedener Bedingungen für aggressive Verhaltensweisen beruht („innere Handlungs-
logik“). (Quelle: adaptiert nach Biedermann 2020)
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gen im Kontext psychischer Erkrankungen unterliegen können. Es geht also zunächst um 
die kommunikative Erarbeitung eines adäquaten Konfliktverständnisses („innere Hand-
lungslogik“) für den vorliegenden Fall. Hierfür ist ein vertieftes Wissen über die mögli-
chen Auswirkungen bestimmter psychischer Störungen von großem Vorteil, nicht aber das 
Stellen einer Diagnose, was auch nicht in den Aufgabenbereich der Polizei fällt. Genauso 
wenig zielt die Erarbeitung eines Konfliktverständnisses darauf ab, mögliche strafbare 
Handlungen des Gegenübers in irgendeiner Weise zu legitimieren. Wird diese Unterschei-
dung nicht beachtet, sinkt gegebenenfalls die persönliche Bereitschaft, sich im Rahmen 
einer empathischen Grundhaltung auf die Perspektive der anderen Person einzulassen.

Liegen Hinweise für die „innere Handlungslogik“ in der jeweiligen Fallkonstellation 
vor, können aggressionsreduzierende Bedingungen abgeleitet werden. Unter Berücksich-
tigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wird in der Folge ein gestuftes Vorgehen zur 
Erreichung der polizeilichen Ziele unter möglichst weitreichendem Einsatz kommunikati-
ver Mittel angestrebt, was allerdings nicht bedeutet, dass gewaltsame Überwältigungsstra-
tegien stets vermieden werden können.

Was die Gefährlichkeit psychischer Störungen betrifft, ist zunächst einmal irreführen-
den stereotypen Vorstellungen und damit verbundenen Stigmatisierungen zu begegnen 
(vgl. Schomerus et al. 2017; Wundsam et al. 2007). Psychische Störungen führen keines-
falls zu einer pauschalen bzw. unberechenbaren Gefährlichkeit (Andrews und Bonta 
2010). Dies gilt es, sich stets bewusst zu machen, ansonsten können sich entsprechende 
kognitive Fehleinschätzungen (unbewusst) in negativen emotionalen (z. B. Angst, Ärger) 
und verhaltensbezogenen Reaktionen (z. B. weniger Geduld oder Kommunikationsbereit-
schaft) psychisch erkrankten Personen gegenüber niederschlagen (vgl. Rüsch et al. 2004; 
Kap. „Menschen mit psychischen Erkrankungen in Polizeieinsätzen – Besonderheiten und 
deren Bedeutung für die Praxis“ in diesem Band). Gleichwohl weisen bestimmte psychi-
sche Störungen, allerdings wiederum lediglich unter bestimmten Bedingungen, ein erhöh-
tes Risiko für Gewalthandlungen auf (Andrews und Bonta 2010; Fazel et al. 2009; Kröber 
2011; Nedopil 2004). Für die Polizei erscheinen in diesem Kontext drei Störungsgruppen 
von zentraler Bedeutung, wenn als ein zusätzliches Kriterium die Auftretenshäufigkeit 
miteinbezogen wird (vgl. Litzcke und Hermanutz 2004; Schmalzl und Latscha 2016): 1. 
Psychotische Störungen, insbesondere die Schizophrenie, 2. Substanzinduzierte Störun-
gen, insbesondere die akute Alkohol- und Drogenintoxikation sowie 3. Persönlichkeitsstö-
rungen, insbesondere die dissoziale (antisoziale) Persönlichkeitsstörung und die emotio-
nal-instabile Persönlichkeitsstörung, die auch als Borderline-Persönlichkeitsstörung 
bezeichnet wird. Nachfolgend werden bei diesen Störungsbildern aggressionssteigernde 
Bedingungen gemäß der „inneren Handlungslogik“ und daraus abzuleitende sinnvolle po-
lizeiliche Handlungsstrategien behandelt. Einige der aggressionssteigernden Bedingungen 
können auch außerhalb dezidierter psychischer Störungen auftreten, wirken allerdings im 
Zusammenspiel mit psychischen Störungen regelhaft besonders stark.
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2.2  Aggressive Handlungen als Folge einer rationalen Kosten-
Nutzen-Analyse bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen

Der nüchtern kalkulierte und gezielte Einsatz aggressiver Verhaltensweisen zur 
Durchsetzung eigener Interessen, welche auch aus einer rationalen Perspektive als Vorteile 
anzuerkennen sind (bspw. persönliche Bereicherung, Flucht vor der Polizei) wird gemein-
hin nicht mit dem Einfluss psychischer Störungen in Verbindung gebracht. Bei Personen 
mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung begünstigt ein Syndrom weiterer Merkmale 
allerdings die Ausübung derart kalkulierter Aggressionshandlungen (u. a. gewaltlegitimie-
rende Einstellungen, Empathiedefizite, mangelndes Schuldbewusstsein, siehe World 
Health Organization 1992), wobei die strafrechtlich relevante Steuerungsfähigkeit trotz 
psychischer Störung im Allgemeinen nicht erheblich beeinträchtigt ist (vgl. Boetticher 
et al. 2007). Als Indiz für das Vorliegen einer derartigen Persönlichkeitsproblematik kann 
eine polytrope und ausgedehnte strafrechtliche Vorgeschichte gewertet werden. Eine ent-
sprechende Einsatzvorbereitung, welche u. a. die Recherchemöglichkeiten in den polizei-
lichen Informationssystemen umfasst, ist daher von großem Vorteil.

In Bezug auf polizeiliche Handlungsstrategien erscheint hier vor allem ein professionell- 
unaufgeregtes, selbstsicheres Aufzeigen der polizeilichen Übermacht sinnvoll, um die 
subjektiv eingeschätzte Erfolgsaussicht aggressiver Handlungen des Gegenübers und so-
mit auch die Wahrscheinlichkeit entsprechender Gewaltausübung zu reduzieren. Zudem 
sollte man sich durch eine im Spiel mit aggressiven Drohgebärden geübte Person nicht zu 
unüberlegten und nachteiligen Überreaktionen verleiten lassen. Die skizzierte Strategie 
dürfte in weiten Teilen dem tradierten, „klassischen“ Vorgehen der Polizei bei gewaltbe-
reiten Personen entsprechen, die unter Umständen eine erhöhte „kriminelle Energie“, al-
lerdings keine eingeschränkte Realitätsprüfung aufweisen.

2.3  Aggressive Handlungen als Folge eines subjektiv empfundenen 
Bedrohungszustands im Kontext psychotischer Zustandsbilder

Im Unterschied zu den obigen Betrachtungen sind aggressive Verhaltensweisen bei psy-
chotischen Störungen bzw. schizophrenen Erkrankungen als zentraler Unterform regelmä-
ßig an einen subjektiv empfundenen Bedrohungszustand gekoppelt, eine „psychotische 
Angst“, die keine rational nachvollziehbare Grundlage zu haben scheint. Dieser Zustand 
resultiert aus einer krankheitsbedingten Verkennung der Realität durch wahnhafte Über-
zeugungen (bspw. fühlt sich jemand in der Folge eines paranoiden Wahns von anderen 
Personen massiv bedroht und möchte sich gegen diese Bedrohung nun wehren) oder 
Wahrnehmungsstörungen (bspw. dem Hören beleidigender oder befehlender Stimmen, 
siehe Finzen 2014; Kröber und Lau 2010). Zudem kann eine beeinträchtigte Fähigkeit zur 
kognitiven und emotionalen Verarbeitung von Außenreizen zu einer Art „Reizüberflutung“ 
und aggressiven Überforderungsreaktionen bei Konflikten führen, die aus einer Außenper-
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spektive geringfügig erscheinen. Kröber (2011) spricht hier von einem unheilvollen „Zu-
sammenprall zweier Welten“, der des Kranken und der des sozialen Umfelds. Ein erhöhtes 
Risiko für Gewalthandlungen ergibt sich bei psychotischen Erkrankungen neben der ei-
gentlichen Krankheitssymptomatik vor allem in Kombination mit weiteren Faktoren, u. a. 
bereits prämorbid vorhandenen aggressionsbegünstigenden Persönlichkeitsfaktoren, einer 
komorbiden Alkohol- oder Drogenproblematik, früheren Viktimisierungserfahrungen, ei-
ner mangelhaften sozialen Unterstützung und Einbettung in das psychiatrische Versor-
gungssystem sowie fehlender Krankheits-/Behandlungseinsicht (Fazel et al. 2009; Hiday 
1997; Kröber und Lau 2010; Nedopil 2004).

Beispiel

Ein 24-jähriger Mann ist an Schizophrenie erkrankt, fühlt sich u. a. durch seine Nach-
barn verfolgt und abgehört. In seiner Wahrnehmung wollen die Nachbarn mittels spe-
zieller Strahlen zusätzlich seine Gedanken manipulieren und versuchen, mit beleidi-
genden Stimmen auf ihn einzuwirken. Dagegen versucht er, sich mittels spezieller 
Installationen und Folien zu schützen, die er in seiner Wohnung, zusätzlich allerdings 
auch im Hausflur anbringt. Um sein Bedrohungsempfinden zu dämpfen und besser 
schlafen zu können, konsumiert er verstärkt Alkohol und Cannabis, was ihm zeitweise 
helfen mag, seinen Zustand aus objektiver Sicht allerdings langfristig verschlechtert. 
Die Nachbarn empfinden seine Installationen als „Unrat“ und wollen diese entfernen. 
Der 24-Jährige fühlt sich dadurch massiv bedroht, hat Angst um sein Leben und greift 
den „Entsorgungstrupp“ an, was die Nachbarn wiederum überhaupt nicht nachvollzie-
hen können. Es kommt es zu einer Gewalteskalation und die Polizei wird alarmiert. Der 
Mann verschanzt sich daraufhin mit einem Messer in der Hand in seiner Wohnung … ◄

Polizeiliche Interventionsstrategien sollten sich in einem solchen Bedingungsgefüge 
zentral auf eine Reduktion des Bedrohungsgefühls und die Vermeidung einer weiteren 
situativen Überförderung beziehen. Wenngleich nicht immer, lassen sich Hinweise für 
eine derartige psychotische Problematik in vielen Fällen identifizieren, falls eine entspre-
chende Sensibilität besteht (siehe Dörner et al. 2010; Rey 2011). Überdies verweist die 
Studie von Litzcke (2004b) darauf, dass insbesondere Polizist*innen vielfach in der Lage 
sind, mit einer Schizophrenie verbundene Auffälligkeiten korrekt zuzuordnen.

Ein wichtiger Baustein innerhalb der übergeordneten Interventionsstrategie bei psy-
chotischen Personen besteht in der Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands 
(Finzen 2014; Rupp 2012), welcher freilich auch unabhängig von psychischen Erkrankun-
gen als wichtiger Aspekt der Eigensicherung betrachtet wird (vgl. Ellrich und Baier 2014). 
Dabei verfügen psychotische Personen gegebenenfalls über ein erhöhtes Abstandsbedürf-
nis, um sich nicht bedroht zu fühlen (Schmalzl 2004). Auf der anderen Seite sollten auch 
die psychotischen Personen selbst, insbesondere im Rahmen einer Bewaffnung, frühzeitig 
und proaktiv auf die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands hingewiesen 
werden, da diesen die Konsequenz einer Unterschreitung von Sicherheitsabständen mitun-
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ter nicht mehr bewusst ist. Hier ergibt sich ein deutlicher Unterschied zu im Kontakt mit 
der Polizei erfahrenen Personen mit intaktem Realitätsbezug.

Als Grundlage für eine kommunikative Beeinflussung der Person ist im Weiteren eine 
transparente und konstruktive Arbeitsbeziehung zu schaffen (u. a. bzgl. des Anlasses für 
das Erscheinen der Polizei, der primären Zielstellung der Polizei, weitere Gefahren von 
allen Beteiligen abzuwenden). Falls in diesem Rahmen wahnhafte Inhalte und Wahrneh-
mungsstörungen geäußert werden, sollten diese als subjektive Realität akzeptiert werden 
(Dörner et al. 2010; Schmalzl 2004). Nicht zu empfehlen ist somit einerseits ein „Dage-
genhalten“ mit rationalen Argumenten sowie andererseits eine scheinbare Übernahme der 
Realität des anderen. Beispielhaft würde sich dieser Ansatz folgendermaßen ausdrücken: 
„Ich glaube Ihnen, dass Sie sich verfolgt fühlen und Stimmen hören. Ich kann diese Stim-
men allerdings nicht hören.“

Unter der Verwendung von Elementen des aktiven Zuhörens kann im günstigen Fall ein 
Konfliktverständnis aufgebaut werden, auf dessen Grundlage die Annahme weiterer Hilfe 
fußen kann (Dörner et al. 2010; Schulz und Zechert 2004), bspw. „So wie ich das verstan-
den habe, benötigen Sie einen Ort, an dem Sie vor Ihren Verfolgern geschützt sind und sich 
nicht mehr bedroht fühlen. Wir wollen Ihnen hierbei helfen und Sie zunächst einmal in ein 
Krankenhaus begleiten.“). Als Voraussetzung hierfür ist eine Grundhaltung anzustreben, 
die Sicherheit, Ruhe und Respekt ausstrahlt (Richter 2004). Nicht zur Diskussion stehende 
Entscheidungen (bspw. die Zuführung zu einem Krankenhaus bei akuter Fremd- und Ei-
gengefährdung) sollten nicht im Sinne einer Pseudowahlfreiheit infrage gestellt werden, 
gleichwohl können möglicherweise Entscheidungsspielräume bei der konkreten Umset-
zung von Maßnahmen eingeräumt werden (Rupp 2012). Im Sinne eines „geschmeidigen“ 
Führens muss hierbei auch anerkannt werden, dass die Person in ihrem Zustand ggf. mit 
bestimmten Entscheidungen überfordert ist und eine authentisch zugewandte Haltung 
 benötigt, die Orientierung und Sicherheit hinsichtlich des weiteren Ablaufs der Interven-
tion bietet.

2.4  Aggressive Handlungen als Folge von Selbstwertkränkungen 
im Kontext des Konsums von Rauschmitteln

Die Gefährlichkeit des Konsums von Alkohol und Drogen in Bezug auf fremdaggressive 
Verhaltensweisen ergibt sich vor allem in der Kombination mit bestimmten Situationsva-
riablen sowie Faktoren der Vorgeschichte und der Persönlichkeit einer Person, die in der 
Folge eine gefährliche Mischung ergeben (u. a. Beck und Heinz 2013; White et al. 2013). 
Alkohol und Drogen können eine enthemmende Wirkung haben, die Risikobereitschaft 
erhöhen und mit einer reduzierten Fähigkeit zur Verarbeitung von Informationen einherge-
hen. Hinsichtlich der „inneren Handlungslogik“ aggressiver Verhaltensweisen erweisen 
sich auf der situativen Ebene vor allem ein aufgestautes Frusterleben aufgrund der 
aktuellen Lebenssituation, Selbstwertprobleme oder empfundene Provokationen 
hinsichtlich der eigenen Ehre als bedeutsam (Kassin et al. 2013).
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In Bezug auf polizeiliche Interventionsstrategien sollte trotz eines notwendigen Set-
zens von Verhaltensgrenzen (bspw. im Sinne eines gefahrenabwehrrechtlich begründeten 
Platzverweises) darauf geachtet werden, weitere Destabilisierungen des Selbstwerts zu 
vermeiden, um nicht zusätzlich „Öl ins Feuer“ zu gießen. Unter Beachtung der noch vor-
handenen kognitiven Leistungsfähigkeit sollte der betroffenen Person die Möglichkeit ein-
geräumt werden, etwaige Konflikte aus ihrer Sicht zu schildern. Dies signalisiert nicht nur 
Wertschätzung und Interesse, zugleich wird damit ein Konfliktverständnis erzielt, das so-
wohl der Ausrichtung und Vermittlung der weiteren Gefahrenabwehr als auch gegebenen-
falls als Informationsgrundlage für die Strafverfolgung dient. Bei der Benennung und Un-
terbindung kritischer Verhaltensweisen der betroffenen Person sollte darauf geachtet 
werden, eine globale Abwertung der Person zu vermeiden und nicht in einen herablassen-
den, belehrenden Stil zu verfallen. Diese Empfehlung gilt natürlich auch allgemein für 
andere Einsatzsituationen. Allerdings ist die Einnahme einer respektvollen und dennoch 
grenzsetzenden Haltung gerade gegenüber berauschten Personen häufig von besonderer 
Schwierigkeit, u. a. weil diese in einer teilweisen tragischen Manier nach Anerkennung 
und Respekt streben und das Gegenüber zu Rivalitätskämpfen herausfordern. Auf diese 
sollte man jedoch nicht einsteigen, da ansonsten die Gefahr droht, lediglich Pyrrhussiege 
zu erzielen (vgl. Meichenbaum und Novaco 1985).

2.5  Aggressive Handlungen als Folge von emotionalen 
Regulationsproblemen im Kontext der 
emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung

Die Verbindung der emotional-instabilen bzw. Borderline-Persönlichkeitsstörung zu Aus-
brüchen aggressiven Verhaltens besteht zentral in unzureichend ausgeprägten Emoti-
onsregulationsfähigkeiten, wobei diese Problematik mit ungünstigen Entwicklungsbe-
dingungen, u. a. Missbrauchserfahrungen in der Kindheit, in Verbindung gebracht wird 
(u.  a. Bandelow et  al. 2005; Heard und Linehan 1994). Insbesondere sich zuspitzende 
Konflikte im sozialen Beziehungsgefügte (bspw. Beendigung einer partnerschaftlichen 
Beziehung, Zurückweisung seitens wichtiger Bezugspersonen) stellen häufig einen Auslö-
ser für hochgradige Erregungs- und Anspannungszustände dar, die in der Folge zu eigen-, 
aber auch zu fremdaggressiven Verhaltensweisen führen können. Hinweise auf eine derar-
tige Persönlichkeitsproblematik (in strenger Abgrenzung zu einer Diagnosestellung!) kön-
nen sich auf der Basis erheblicher Selbstverletzungen (in Form von Narben durch selbst 
zugefügte Schnitte etc.) oder durch Fremdberichte (falls die Person bspw. in einer betreu-
ten Einrichtung wohnt) sowie anhand früherer Einsätze mit der betreffenden Person 
ergeben.

In Anbetracht des Erregungszustands der betroffenen Person sollte zunächst ein ad-
äquater Sicherheitsrahmen geschaffen werden, um eine eigene Ruhe für das Einschreiten 
zu gewinnen. Der nächste Schritt zielt darauf ab, sich die Erregung der betroffenen Person 
erklären zu lassen und ein Verständnis für den Konflikt aus deren Sicht zu erlangen („Was 
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ist denn aus Ihrer Sicht passiert, dass es so weit kam?“, vgl. Richter 2004; Schulz und 
Zechert 2004). Hierbei spielt insbesondere auch das Anerkennen der emotionalen Situa-
tion des Gegenübers im Sinne des aktiven Zuhörens eine bedeutende Rolle. Dadurch soll 
eine verbale Kanalisierung der Erregung erzielt werden, in deren Folge sich die Person 
beruhigt und wieder zugänglicher wird. Erst auf dieser Basis kann nachvollziehbar vermit-
telt werden, welche Interventionsschritte die Polizei nun anstrebt. Körperliche Berührun-
gen können je nach der Vorgeschichte der Person (bspw. Missbrauchserfahrungen) angst-
besetzt sein und sollten, wenn notwendig (bspw. eine Durchsuchung nach Waffen), 
vorbesprochen werden, um falsche Befürchtungen zu zerstreuen. Eine solche Strategie 
ermöglicht es der betroffenen Person, sich unter weitgehender Wahrung der eigenen 
Handlungsautonomie an die polizeiliche Erwartungshaltung anzupassen und somit den 
Einsatz von Zwangsmitteln zu verhindern.

Im Hinblick auf den Umgang mit Provokationen bei emotional hochgradig erregten 
Personen ergibt sich ein Spannungsfeld. Einerseits kann die ein oder andere Provokation 
überhört werden. Gleichzeitig sollten Grenzsetzungen so frühzeitig erfolgen, dass diese 
nach wie vor mit Bestimmtheit, Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt werden können (Rupp 
2012). Zudem können Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung biografiebe-
dingt über sehr feine Antennen in Bezug auf die Gefühlslagen und Intentionen anderer 
Personen verfügen. Deshalb sind eine authentisch-zugewandte Haltung, eindeutige 
 Botschaften und eine klare Absprache im Team sehr wichtig für gelingende polizeiliche 
Interventionen.

2.6  Zu gewaltsamen Überwältigungsstrategien bei Scheitern des 
kommunikativen Beziehungsaufbaus

Wenngleich nach dem oben skizzierten Einsatzmodell eine Erhöhung der Wahrscheinlich-
keit angestrebt wird, eine kommunikative Lösung für akute Krisenlagen zu erzielen, sollte 
man stets auch auf das Scheitern einer solchen Einflussnahme vorbereitet sein. Die Polizei 
muss sich in ihrem Zuständigkeitsbereich auch Personen stellen, die hinsichtlich der Not-
wendigkeit polizeilicher Maßnahmen zur Abwehr akuter Eigen- bzw. Fremdgefährdung 
leider nicht überzeugt werden können. Falls in diesem Kontext gewaltsame Überwälti-
gungsstrategien notwendig werden, sollten diese bisherigen Erfahrungen zufolge koor-
diniert, zielstrebig, entschlossen, schnell und mit körperlicher Übermacht erfolgen 
(vgl. Schulz und Zechert 2004). Ein sich länger hinziehender Kampf geht hingegen mit 
dem Risiko unnötiger Schäden für die Polizei und die festzunehmende Person einher und 
ist daher unbedingt zu vermeiden. Im Bereich der klinischen Krisenintervention haben 
sich diesbezüglich gezielte Trainings (wer bspw. welches Körperteil ergreift, wer sich um 
den Schutz des Kopfes kümmert) als gewinnbringend erwiesen (ebd.). So wird die persön-
liche Sicherheit erlangt, auch im Falle eines Scheiterns der Kommunikation noch adäquat 
reagieren zu können. Damit verbunden sinkt das eigene Anspannungsniveau im Einsatz, 
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was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Situation allein mit kommunikativen 
Mitteln beruhigen zu können (Richter 2004).

Wichtig ist im Falle gewaltsamer Überwältigungsstrategien bei psychisch beeinträch-
tigten Personen allerdings auch, dass diese verbal begleitet und nachbereitet werden. Im 
Kontrast zu polizeierfahrenen Personen aus dem kriminellen Milieu können Zwangsmaß-
nahmen insbesondere von psychotischen Personen nicht mehr aus einer rationalen Per-
spektive nachvollzogen werden und einen traumatisierenden Charakter aufweisen. Im 
Weiteren herrschen teilweise extreme Befürchtungen hinsichtlich des weiteren Vorgehens 
nach der Überwältigung (vgl. McGuinness et al. 2013; Watson et al. 2008). Unterbleiben 
entsprechende Erklärungsansätze im Rahmen der Zwangsanwendung, können sich derar-
tige Erfahrungen auch auf zukünftige Interaktionen mit der Polizei negativ auswirken.

3  Vergleich des grundlegenden Einsatzmodells mit 
anderen Handlungsempfehlungen

Bei einer Recherche zum polizeilichen Umgang mit Menschen mit psychischen Störungen 
stößt man in Bezug auf deutschsprachige Veröffentlichungen aus der jüngeren Zeit zentral 
auf das Themenheft „Polizei & psychisch Kranke“ (2004 in der Zeitschrift Polizei & Wis-
senschaft erschienen) und den Sammelband „Grundwissen Psychisch Kranke“ (Lorei und 
Hallenberger 2016), auf einen Beitrag in einem Lehrbuch für Polizeipsychologie (Herma-
nutz und Hermanutz 2016) sowie einzelne Beiträge in polizeinahen Publikationsorganen 
(u. a. Füllgrabe 2011; Hermanutz und Litzcke 2004). Diese Ausarbeitungen und Hand-
lungsempfehlungen stellen auch für das oben skizzierte Einsatzmodell eine wichtige 
Grundlage dar und finden sich dort teilweise wieder (vgl. Biedermann 2017, 2020). Zu-
gleich ergeben sich Spannungsfelder, die es beispielhaft zu skizzieren gilt.2

3.1  Berücksichtigung aggressionsbegünstigender 
störungsspezifischer Bedingungen

Ein Spannungsfeld betrifft den Differenzierungsgrad aggressionsbegünstigender Bedin-
gungen im Kontext psychischer Störungen und daraus abzuleitender konkreter Hand-
lungsempfehlungen. Bisherige Ansätze bleiben an dieser Stelle eher allgemein oder fokus-
sieren ein Störungsbild. So empfehlen bspw. Hermanutz und Litzcke (2004) bei psychisch 
kranken Personen grundsätzlich, zunächst nicht von allgemein empfohlenen Kommunika-
tionsstrategien bei Personenkontrollen abzuweichen, wenngleich nachgeordnet dennoch 

2 Ein Vergleich ist freilich nur eingeschränkt möglich, insofern der Darstellungsraum bei Zeitschrif-
tenartikeln und einzelnen Buchkapiteln im Gegensatz zu einer Fortbildungsschrift deutlich be-
schränkter und das vorgestellte grundlegende Einsatzmodell Teil eines umfassenden praxisbezoge-
nen Seminarkonzepts ist.
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einige Besonderheiten bei „Wahnkranken“ erwähnt werden. Bei Hermanutz und Herma-
nutz (2016) werden die Empfehlungen im Umgang mit psychisch kranken Personen zwar 
in vier Phasen aufgeteilt (vor Erstkontakt, Erstkontakt, Gesprächsführung, Zugriff), es 
erfolgen an dieser Stelle jedoch ebenfalls keine Differenzierungen nach verschiedenen 
Störungshintergründen und damit verbundenen Bedingungen für aggressive Verhaltens-
weisen. Darüber hinaus erschließt sich der Begründungskontext für manche Empfehlun-
gen nicht, die daher als allgemeine Empfehlungen nicht überzeugen, bspw. „keine offenen 
Fragen“, „kein direkter Blickkontakt“ (Hermanutz und Hermanutz 2016, S. 217). Erst im 
Anschluss werden verschiedene polizeirelevante psychische Störungen vorgestellt und 
spezifische Verhaltensempfehlungen dargelegt. Diese fallen jedoch sehr knapp aus und 
werden nur bedingt in Verbindung zu dem zuvor dargelegten Phasenmodell gebracht.

Bei Schmalzl und Latscha (2016) wird verstärkt versucht, ein Verständnis für die Aus-
gangslage von Personen mit psychotischen Symptomen zu erzeugen. Es ergeben sich 
deutliche Parallelen zu den Empfehlungen des oben dargestellten Interventionskonzepts 
bei psychotischen Erkrankungen. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung und substanzin-
duzierte Störungen werden zwar erwähnt, es erfolgt allerdings kein kontrastierender Ver-
gleich zu psychotischen Erkrankungen in Bezug auf die Risikokonstellationen aggressiver 
Handlungen bei diesen Störungen und hierzu passende Interventionsstrategien. Die 
Borderline- Persönlichkeitsstörung und ihre Verbindung zu aggressiven Verhaltensweisen 
werden nicht weiter thematisiert.

Auch Füllgrabe (2011) bezieht sich in seinen Ausführungen speziell auf die Schizo-
phrenie. Neben Parallelen zu den Empfehlungen des hier vertretenen Einsatzmodells wer-
den allerdings auch problematische Ratschläge erteilt, die kurzfristig und in Einzelfällen 
funktionieren mögen, aber nicht allgemein zu empfehlen sind (Biedermann 2017). Dies 
betrifft insbesondere sogenannte „Tricks“ im Umgang mit wahnhaften Überzeugungen. 
So wird beispielsweise der inszenierte Funkspruch „Hier spricht der liebe Gott, verlassen 
Sie sofort das Polizeifahrzeug, sonst schlägt ein Blitz ein“ als fantasievolle Maßnahme 
beworben. Das Risiko einer Störung des Vertrauensverhältnisses gegenüber der Polizei, 
bereits während des Einsatzes oder nach Abklingen der akuten psychotischen Symptoma-
tik, auch bei den Angehörigen, wird hingegen nicht weiter thematisiert. Zudem könnte die 
Wahl mancher sprachlichen Formulierungen insbesondere bei selbst Betroffenen zu Irrita-
tionen führen (so lautet der Titel des Beitrags bspw. „Umgang mit psychisch Gestörten“).

Wie deutlich wird, betont das vorgestellte Einsatzmodell in einem stärkeren Ausmaß 
als frühere Ansätze die Notwendigkeit einer Unterscheidung situativer und störungsspezi-
fischer Bedingungen aggressiver Verhaltensweisen. Obgleich eine dezidierte Diagnose-
stellung im Einsatz weder möglich noch gefordert ist und im konkreten Einzelfall Vermi-
schungen verschiedener Diagnosen und aggressionssteigernder Bedingungen vorliegen 
können, soll im Sinne eines idealtypischen Vorgehens (Weber 1984) ein in sich stimmiger 
Verständnis- und Begründungshintergrund für verschiedene Grundtypen von Einsatzkon-
stellationen mit psychisch erkrankten Personen geschaffen werden. Insofern sind die dar-

J. Biedermann und K. Ellrich



443

gestellten Handlungsempfehlungen als Bausteine eines Methodenkoffers für verschie-
dene prototypische Konstellationen zu verstehen (vgl. Kolk und Walkowiak 2011). Durch 
das Modell wird bildlich gesprochen ein Netz mit Aufhängepunkten gespannt, die jeweils 
verschiedene aggressionssteigernde Bedingungen in Reinform symbolisieren. Der kon-
krete Einzelfall dürfte nicht selten zwischen diesen Aufhängepunkten angesiedelt sein und 
wird dennoch durch dieses Netz getragen, indem sich die Auswahl und Kombination ver-
schiedener Handlungsstrategien jeweils an dem aktuell gegebenen Bedingungsgefüge 
ausrichten.

3.2  Indikationen für einen gewaltsamen Zugriff

Analog zu einigen anderen Ansätzen der polizeipsychologischen Literatur (z. B. Herma-
nutz und Hermanutz 2016; Hermanutz und Litzcke 2004) empfiehlt das dargestellte Ein-
satzmodell ein schrittweises Vorgehen, welches im Falle des Scheiterns einer kommunika-
tiven Einflussnahme auch gewaltsame Überwältigungsstrategien nicht ausspart. Ein 
Spannungsfeld ergibt sich jedoch bei der Spezifizierung der Indikationen für einen gewalt-
samen Zugriff. Unstrittig ist, dass sich Einsatzkräfte im Falle eines direkten Angriffs oder 
Unterschreitens des als notwendig erachteten Sicherheitsabstands entgegen vorherigen 
Anweisungen zur Wehr setzen müssen. Ab welchem Zeitpunkt hingegen eine proaktive 
Überwältigung des Gegenübers zur Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen seitens der 
einschreitenden Beamt*innen als zwingend notwendig erachtet wird beziehungsweise 
 inwiefern noch weitere Versuche der kommunikativen Beeinflussung angestrebt werden 
sollten, bleibt allerdings offener und stellt damit eine Grauzone dar.

Insbesondere bei Hermanutz und Litzcke (2004) gewinnt man den Eindruck eines recht 
frühzeitigen und eher forschen Vorgehens im Hinblick auf die Einstellung kommunikati-
ver Bemühungen. So solle „rasch mit wenigen Fragen“ geklärt werden, inwiefern die Per-
son noch „steuerungsfähig“ sei, indem sie beispielsweise aufgefordert wird, ihre Hände zu 
zeigen oder sich hinzusetzen. Im Falle einer negativen Reaktion sei ein Zugriff unmittelbar 
indiziert. Die Empfehlungen im Bereich der psychosozialen Krisenintervention (an deren 
Grundsätzen sich das beschriebene Einsatzmodell orientiert) legen hingegen nahe, dass 
Hektik in der Regel kein guter Berater ist und für Personen in einer psychischen Krise 
durch geeignete nonverbale und verbale Kommunikation zunächst einmal ein geeignetes 
Setting zu schaffen ist, welches signalisiert, dass man der Person wohlgesonnen und an 
einem Verständnis der aktuellen Situation interessiert ist (Richter 2004; Schulz und Ze-
chert 2004). Setzt man hingegen sich und die betroffene Person unter Druck, sofort reagie-
ren und eine Problemlösung erzielen zu müssen, wird man ohnehin bestehende Erregungs- 
und Anspannungszustände  – wie oben skizziert  – eher verschärfen und zusätzliche 
Reaktanz gegenüber der polizeilichen Maßnahme bzw. der Einsatzkraft auslösen, was ei-
nem gewaltsamen Zugriff wiederum Vorschub leisten kann.
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4  Allgemeine Voraussetzungen für spezifische Einsatzmodelle 
im Bereich psychischer Störungen und deren 
didaktische Vermittlung

Allen vorgestellten Konzepten und Handlungsempfehlungen gemein ist der Anspruch, die 
polizeiliche Vorgehensweise zunächst an einem möglichst weitreichenden Einsatz kom-
munikativer Mittel auszurichten. In diesem Rahmen stellen universelle Kommunikations-
kompetenzen eine wichtige Grundvoraussetzung dar, insbesondere das Konzept des „akti-
ven Zuhörens“ sowie die Unterscheidung der Sach- und Beziehungsebene bei der Wirkung 
verbaler und nonverbaler Kommunikationsinhalte (vgl. Kolk und Walkowiak 2011; Sch-
malzl und Latscha 2016).

Darüber hinaus erweist sich für eine gelingende Krisenintervention eine adäquate in-
nere Grundhaltung, die von Respekt, Gelassenheit und einer angemessenen persönlichen 
Distanz („Professionalität“) geprägt ist, von großer Bedeutung (Rupp 2012). Eine solche 
Grundhaltung lässt sich nicht erzwingen, spielen hierbei doch emotionale Bewertungspro-
zesse und grundsätzliche Einstellungen gegenüber psychisch erkrankten Personen eine 
Rolle, die gerade bei Polizist*innen durch die selektive Verarbeitung (negativer) berufli-
cher Erfahrungen bedingt sein können (Wundsam et al. 2007). Unverständnis, Reaktanz 
bis hin zu einer abwertenden und ablehnenden Haltung bestimmten Ansätzen und Emp-
fehlungen gegenüber (z. B. Erarbeitung der „inneren“ „Handlungslogik“) können die Fol-
gen entsprechend negativ getönter Erlebnisse sein und müssen im Rahmen der  Fortbildung 
ernst genommen werden. Auch die Art der benutzten Sprache im Umgang mit psychisch 
erkrankten Personen ist diesbezüglich von nicht zu unterschätzender Relevanz.

Aus den genannten Gründen ist ein Klima notwendig, das selbstreflexive Prozesse be-
günstigt, wobei sich der gemeinsame Erfahrungsaustausch mit Fachleuten aus dem psy-
chosozialen Bereich sowie selbst von psychischen Erkrankungen betroffenen Personen als 
gewinnbringend erweist. Im Weiteren bedarf es praktischer Übungen, damit die theore-
tisch erworbenen Einsatzkonzepte im konkreten Einsatzfall abruf- und umsetzbar sind. In 
Stress- und Bedrohungssituationen resultieren Einschränkungen hinsichtlich der Flexibi-
lität im Denken und Handeln und es ergibt sich eine verstärkte Abhängigkeit von automa-
tisierten und stark eingeübten Verhaltensweisen (Eder und Brosch 2017; Krummenacher 
und Müller 2017). Zudem ermöglichen Übungen, universell ausgerichtete Kommunikati-
onsstrategien so an die eigene Person anzupassen, dass man nach wie vor authentisch 
wirkt, was als wichtige Bedingung für eine gelingende Kommunikation erachtet wird.

5  Zukünftige Forschungsansätze

Insbesondere für den deutschsprachigen Raum ist den Autor*innen bis dato kein empi-
risch validiertes Modell zu polizeilichen Einsatzstrategien bei Menschen mit psychischen 
Störungen bekannt. Im englischsprachigen Raum ergeben sich diesbezüglich erste Er-
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kenntnisse, die allerdings noch kein klares Bild liefern (Compton et al. 2014a, b; Taheri 
2016). Obgleich bei dem oben skizzierten Einsatzmodell Erkenntnisse aus verschiedenen 
Wissenschaftsgebieten berücksichtigt wurden, steht eine kritisch-wissenschaftliche 
Evaluation des Gesamtkonzepts noch aus. Eine randomisierte Interventions-Kontrollgrup-
pen-Studie als Goldstandard zur Überprüfung der Wirksamkeit bestimmter Strategien (Eid 
et al. 2017) erscheint praktisch nur schwer umsetzbar, u. a. aufgrund wissenschaftsethi-
scher Überlegungen, die sich auf die Freiwilligkeit der Studienteilnahme und die Konse-
quenzen ungünstig verlaufender Interventionen beziehen. Eine Alternative hierzu bestünde 
in einer Analyse von qualitativ hochwertigen Dokumentationen zu Einsätzen, bei denen 
sich psychische Störungen als relevant erwiesen. So könnte ein kontrastierender Vergleich 
von Einsätzen mit und ohne Anwendung von Zwangsmitteln in Bezug auf die eingesetzten 
Kommunikationsstrategien sowie weitere Charakteristika der Situation und der beteiligten 
Personen vorgenommen werden. Erste Schritte in diese Richtung unternimmt die Studie 
von Wittmann et  al. (2020). Allerdings ist bei solchen Forschungsdesigns Vorsicht vor 
vorschnellen kausalen Interpretationen bestimmter Ergebnisse angebracht, da sich die bei-
den zu kontrastierenden Fallgruppen möglicherweise gleichzeitig hinsichtlich einer Viel-
zahl von Faktoren unterscheiden und der Einfluss einzelner Faktoren somit unter Einbezug 
relevanter Kontextfaktoren zu werten ist. Weitere Untersuchungen sollten sich verstärkt 
mit der Nachhaltigkeit spezifischer Seminare zum polizeilichen Umgang mit psychisch 
erkrankten Personen beschäftigen.

Ableitungen/Hinweise und Handlungsempfehlungen für die polizeiliche Praxis

a) Entscheider*innen

Einsätze mit psychisch kranken Menschen werden von vielen Polizist*innen als be-
lastend erlebt. Sie fühlen sich auf solche Situationen nicht hinreichend vorbereitet 
und nehmen psychisch Erkrankte oft pauschalisierend als gefährlich und unbere-
chenbar wahr. Eine mangelnde Berücksichtigung aggressionsbegünstigender Fakto-
ren bei psychisch kranken Personen und ein daraus resultierendes unzureichendes 
Konfliktverständnis führen zu Handlungsunsicherheiten und teils dramatischen Ein-
satzverläufen, die stereotype Denk- und Verhaltensmuster wiederum verfestigen. All 
dies belegt die Notwendigkeit, personelle, räumliche und zeitliche Ressourcen für 
entsprechende Fortbildungsangebote bereitzustellen. Zu empfehlen wären in diesem 
Zusammenhang insbesondere:

• Die Durchführung interdisziplinär angelegter Trainingskonzepte, in denen recht-
liche, taktische, aber auch psychologische Inhalte vermittelt und praktisch geübt 
werden. Eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ist unabdingbar, um 
Einsatzsituationen differenziert beurteilen und selbst in stressreichen Situationen 
mental flexibel, kommunikationsbereit und handlungsfähig agieren zu können.
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• Eine Institutionalisierung regelmäßiger Einsatznachbereitungen, u. U. auch unter 
Rückgriff auf Expert*innen innerhalb und außerhalb der Polizei (z. B. Psychia-
trie, Verhandlungsgruppen), um eigene Erfahrungen und Haltungen zu reflektie-
ren und die Wirksamkeit von Handlungsempfehlungen zu erörtern. Entspre-
chende Angebote dienen auch der psychischen Verarbeitung von belastenden 
Einsätzen und lassen sich als wichtigen Baustein einer adäquaten Fürsorge und 
psychosozialen Unterstützung im Sinne der PDV 100 betrachten.

• Die Unterstützung von Forschungsbemühungen, die der Evaluation entwickelter 
Interventionskonzepte dienen (z. B. Feldzugang ermöglichen), um die Qualität 
entsprechender Fortbildungsangebote zu sichern und weiterzuentwickeln.

b) Einsatzkräfte

Spezielle Trainingskonzepte, welche wissenschaftliche Ansätze und praktische 
Übungen integrieren, können Polizist*innen helfen, mehr Sicherheit im Umgang 
mit polizeilichen Einsatzsituationen mit psychisch kranken Menschen zu entwi-
ckeln. Einsatzkräfte profitieren von:

• Der Vermittlung eines stufenweisen Einsatzmodells, welches (unter Berücksich-
tigung der Eigensicherungsrichtlinien) zunächst eine kommunikative Problemlö-
sung anstrebt, zugleich bei entsprechender Indikation aber auch auf einen gewalt-
samen Übergriff vorbereitet.

• Einem differenzierten Verständnis des Bedingungsgefüges, welches der Entste-
hung von Aggressionen bei bestimmten psychischen Störungen zugrunde liegt. 
Wer die innere Handlungslogik des Gegenübers versteht und Risikofaktoren er-
kennt, kann gezielt deeskalierend agieren. Dabei geht es weder um das Stellen 
einer Diagnose noch um eine Legitimation ggf. strafbarer Handlungen!

• Der kritischen Reflexion eigener Haltungen gegenüber psychisch kranken Men-
schen, auch auf Basis bisheriger Erfahrungen. Pauschalisierende Schemata kön-
nen handlungsleitend wirken und einem situationsadäquaten, professionellen 
Einsatzverhalten entgegenstehen. Professionalität bedeutet auch, bisherige Hand-
lungspraktiken und deren (unbeabsichtigte) Folgen kritisch zu hinterfragen.

• Kommunikationsübungen in szenarienbasierten Trainings, um allgemeine Kom-
munikationsstrategien auszuprobieren und individuell anzupassen, sodass ein 
authentisches Auftreten gewährleistet ist.

• Gezielte Trainings zur professionellen Überwältigung von Personen (inklusive 
verbaler Begleitung). Eine entsprechende Handlungssicherheit reduziert nicht 
nur Verletzungen auf beiden Seiten; es fördert zugleich ein ruhigeres Auftreten 
im Einsatz und erweitert den Handlungsspielraum für kommunikative Be-
mühungen.
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c) Einsatztrainer*innen

Das Einsatztraining stellt auch in interdisziplinär ausgerichteten Fortbildungen (wie 
dem im Beitrag vorgestellten Einsatzmodell) einen zentralen Baustein dar, da es den 
Teilnehmer*innen ermöglicht, theoretisch vermittelte Inhalte in praxisnahen 
Übungsszenarien auszuprobieren, Handlungssicherheit zu erwerben und Automatis-
men zu entwickeln, auf die in bedrohlichen Einsatzsituationen zurückgegriffen wer-
den kann. Einsatztrainer*innen nehmen in solchen Lehr-Lern-Prozessen eine zen-
trale Vorbildfunktion ein, an der sich Kolleg*innen orientieren. Daher sollten sich 
auch Einsatztrainer*innen ihrer handlungsleitenden Einstellungen, Erfahrungen und 
Überzeugungen im Umgang mit psychisch erkrankten Personen bewusst sein und 
diese im Austausch mit anderen Expert*innen (z. B. Psycholog*innen) kritisch re-
flektieren (siehe Kap. „Der/die reflektierte Praktiker*in: Reflektieren als Polizist*in 
und Einsatztrainer*in“ in diesem Band). Hierfür sind eine offene Grundhaltung ge-
genüber wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie eine ausgeprägte kommunikative 
Kompetenz unabdingbar. Folgende Aspekte sind bei der Ausgestaltung der Einsatz-
trainings zudem empfehlenswert:

• Szenarienbasierte Trainings sollten in ihrer Konzeption eine große Bandbreite an 
Handlungsoptionen abbilden und nicht per se beschränkt sein auf Situationen, in 
denen eine Eskalation und somit ein gewaltsamer Zugriff vorprogrammiert sind. 
Gemäß einem stufenweisen Vorgehen ist der Schwerpunkt zunächst auf die kom-
munikative Konfliktbearbeitung zu legen, sodass das Wechselspiel zwischen 
kommunikativen Bemühungen und durchzusetzenden polizeilichen Maßnahmen 
trainiert werden kann. Dabei ist seitens der Einsatztrainer*innen auch auf einen 
angemessenen, nicht stigmatisierenden Sprachgebrauch zu achten.

• Um pauschalen Gefährlichkeitszuschreibungen entgegenzuwirken und stattdes-
sen ein differenziertes Verständnis aggressionssteigernder Bedingungen bei 
 bestimmten psychischen Erkrankungen zu fördern, sollten verschiedene Grund-
typen von Einsatzkonstellationen und daraus resultierende spezifische Hand-
lungsempfehlungen trainiert werden.

Gerade erfahrene Polizist*innen stehen aufgrund eigener Erfahrungen bestimm-
ten Konzepten und Handlungsempfehlungen oft sehr kritisch oder gar ablehnend 
gegenüber. Wichtig ist es, von Beginn an einen Raum zu schaffen, in dem solche 
Bedenken thematisiert werden können. Auch der Einbezug konkreter Fallbeispiele 
kann hierbei hilfreich sein, die nicht im Hinblick auf mögliche „schuldhafte Ver-
säumnisse“, sondern hinsichtlich der Vor- und Nachteile möglicher Herangehens-
weisen in zukünftigen ähnlichen Situationen betrachtet werden.
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